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2. Zahlungsaufforderung 
Die Grundsteuer 2018 wird mit den zuletzt
festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15.
November fällig. Für Grundsteuerpflichtige,
die von der Möglichkeit der Zahlung in ei
nem Jahresbetrag Gebrauch gemacht ha
ben, wird die Grundsteuer 2018 am 1.7.2018
fällig.

Die Steuerschuldner werden gebeten, die 
Grundsteuer 2018 zu den Fälligkeitstermi
nen und mit den Beträgen, die sich aus dem 
letzten schriftlichen Grundsteuerbescheid 
vor Veröffentlichung dieser Bekanntma
chung ergeben, auf eines der in diesem 

Bescheid angegebenen Bankkonten der 
Stadtkasse zu überweisen oder einzuzahlen. 
Sofern ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt 
wurde, werden die Beträge zu den Fälligkeit
sterminen abgebucht. 

3. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese durch öffentliche Bekanntma
chung bewirkte Steuerfestsetzung kann
innerhalb eines Monats nach dieser öf
fentlichen Bekanntmachung Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
der Stadt Überlingen, Abteilung Kämme
rei/Controlling/Steuern, Christophstr. 1 in
88662 Überlingen schriftlich oder zur Nie
derschrift einzulegen.

Überlingen 

4.Hinweise 

Der Widerspruch hat keine aufschiebende
Wirkung (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Verwal
tungsgerichtsordnung - VwGO}. Dies be
deutet, dass angeforderte Beträge auch bei
Einlegung eines Widerspruches fristgerecht
zu entrichten sind. Bei verspäteter Zahlung
treten Säumnis- und Vollstreckungsfolgen
ein.

Überlingen, den 08.01.2018 

gez. Jan Zeit/er 
Oberbürgermeister 

Bebauungsplan„Westliche Mühlbachstraße -Westliche Nußdorfer Straße" mit örtlichen Bauvorschriften 

Bekanntmachung 

Satzungsbeschluss 
Der Gemeinderat der 
Stadt Überlingen hat am 
19.12.2017 in öffentlicher 
Sitzung den Bebauungsplan 
.,Westliche Mühlbachstra
ße - Westliche Nußdorfer 
Straße" und die zusammen 
mit dem Bebauungsplan 
aufgestellten örtlichen Bau
vorschriften als jeweils selb
ständige Satzung jeweils in 
der Fassung vom 18.10.2017 
beschlossen. 
Der räumliche Geltungs
bereich umfasst den west
lichen Teilbereich der 
Mühlbachstraße und der 
Nußdorfer Straße sowie im 
Süden den Schilfweg. Maß
gebend ist der Lageplan des 
Bebauungsplans in der Fas
sung vom 18.10.2017. Der 
exakte räumliche Geltungs
bereich ist der beigefügten 
Plandarstellung zu entneh
men. 
Der Bebauungsplan „Westli
che Mühlbachstraße - West
liche Nußdorfer Straße" 
ersetzt in seinem Geltungs
bereich alle bisher dort gel
tenden Bebauungspläne. 
Der Bebauungsplan (beste
hend aus Planzeichnung, 
textliche Festsetzungen 
und Begründung} sowie die 
örtlichen Bauvorschriften 
mit Begründung werden 
innerhalb der allgemeinen 
Öffnungszeiten der Stadt
verwaltung Überlingen an 
folgender Stelle zu jeder
manns Einsicht bereitgehal
ten: 

Bebauungsplanverfahren "Westliche Mühlbachstraße - Westliche Nußdorfer Straße
u

: 
Räumlicher Geltungsbereich 

Stadt Überlingen 
Sachgebiet Baurecht 
Bahnhofstraße 4 
88662 Überlingen 
Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB} 
werden 

• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvor
schriften,

• eine unter Berücksichtigung des § 214
Abs. 2 Bau GB beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des Be-

bauungsplans und des Flächennutzungs
plans und 

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli- ·
ehe Mängel des Abwägungsvorgangs,

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres ab der Bekanntmachung der Satzung 
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